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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 
Haushaltssatzung der Stadt Bad Herrenalb 

für das Haushaltsjahr 2020 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.03.2020 die folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen: 

 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen      EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 19.297.200 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 20.829.300 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -1.532.100 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -1.532.100 

 
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 
 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 18.397.200 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 18.779.300 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von -382.100 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.091.800 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.790.500 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -2.698.700 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

-3.080.800 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 2.698.700 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 700.000 

 
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 1.998.700 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -1.082.100 

 

 

 



§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
festgesetzt auf 2.698.700 EUR. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Es wurden keine Verpfl ichtungsermächtigungen veransch lagt. 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR. 

§ 5 Steuersätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftliehen Betriebe (Grundsteuer A) auf 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 

der Steuermessbeträge; 

2. für die Gewerbesteuer auf 

der Steuermessbeträge. 

Bad Hefnalb, den 29.07.2020 

KlausE ann 
Bürgermeister 

1.900 V. H. 

450 v. H. 

340 V. H. 



 

Statistik: 

Einwohnerzahl 

nach dem Ergebnis der Volkszählung 1871 2.238 
1880 2.400 
1890 2.382 
1900 2.573 
1910 2.697 
1925 3.323 
1933 3.264 
1939 3.490 
1950 3.773 
1956 3.866 
1961 4.117 

am 27.05.1970 4.994 
am 25.05.1987 6.164 

auf Basis Zensus 09.05.2011  auf 31.03.2012 7.176 

nach dem Stand der Fortschreibung auf 30.06.2008 7.417 
auf 30.06.2009 7.402 
auf 30.06.2010 7.365 
auf 30.06.2011 7.147 
auf 30.06.2012 7.169 
auf 30.06.2013 7.223 
auf 30.06.2014 7.394 
auf 30.06.2015 7.512 
auf 30.06.2016 7.687 
auf 30.06.2017 7.807 
auf 30.06.2018 7.924 
auf 30.06.2019 8.005 

Gemarkungsfläche 3.303 ha 
davon Wald 2.473 ha 

Finanzausgleich 2020:   2019 

Steuerkraftmesszahl           5.917.406 €         5.666.489 €  
Bedarfsmesszahl         12.437.369 €       11.914.991 €  
Schlüsselzahl           6.519.963 €         6.248.502 €  
Steuerkraftsumme         10.465.720 €         9.852.511 €  
Steuerkraftsumme je Einwohner                  1.307 €                 1.243 €  
Steuerkraftsumme je Einwohner / 
Land 1.668 €                 1.565 € 
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I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018 
 

Basisdaten Plan 
2018 

RE 
2018 

Differenz 
2018 

Verwaltungshaushalt   20.166.250 €   21.955.157 €     1.788.907 € 

Vermögenshaushalt 5.465.000 € 4.447.943 € - 1.017.057 € 

Gesamtvolumen   25.631.250 €   26.403.100 € 771.850 € 

      

Zuführung zum VermögensHH            24.650 €  489.840 € - 465.190 € 

Kredittilgung        700.000 €        648.088 €  51.912 € 

Nettoinvestitionsrate                      - €                      - €                      - € 

       

Entnahme aus der Rücklage - € -   296.288 € -   296.288 € 

                           - € 

Kreditaufnahme     2.379.350 € 2.370.000 € - 9.350 € 

 
Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2018 wurde in Einnahmen und Ausgaben 
auf insgesamt 25.631.250 € geschätzt. Hiervon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 
(VwH) 20.166.250 € und auf den Vermögenshaushalt (VmH) 5.465.000 €. Tatsächlich 
schließt die Rechnung mit 26.403.100 €  ab.  
 
Die Allgemeine Rücklage liegt zum 31.12.2018 bei ca. 2,8 Mio. €. 
 
Der Schuldenstand zu Beginn des Jahres 2018 lag bei 28.074.837,13 €. Zum 
31.12.2018 belaufen sich die Schulden der Stadt Bad Herrenalb auf   29.754.187 €.  
 
Hiervon entfallen  654.879,89 € auf den Eigenbetrieb Gartenschau Bad Herrenalb 2017. 
 
Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von  3.811 €. 
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II. Überblick über das Haushaltsjahr 2019 

 

Voraussichtliche Basisdaten 
Planansatz 

2019 
Planansatz 

2018 
RE 

2017 
RE 

2016 

Verwaltungshaushalt  21.200.450 €  20.166.250 €  20.982.029 €  19.272.694 € 

Vermögenshaushalt    6.310.500 €    5.465.000 €  8.434.479 €  11.951.551 € 

Gesamtvolumen  27.510.950 €  25.631.250 €  29.416.508 €  31.224.245 € 
     

Zuführung zum Vermögenshaushalt -  € 
 

24.650 € 77.097 €       278.444 € 

Kredittilgung       700.000 €       700.000 € 619.367 €       481.779 € 

Nettoinvestitionsrate                 - €                 - €                 - €                 - € 
     

Entnahme aus der Rücklage 100.000 € -  € 
 

   - 1.294.156 €                 - € 
     

Kreditaufnahme    2.593.500 €    2.379.350 €    3.900.000 €    5.620.000 € 

 
Im Haushalt 2019 ist es nicht gelungen eine positive Zuführung zu dem Vermögens-
haushalt zu erwirtschaften. Diese Entwicklung ist langfristig nicht tragbar.  
 
Eine konsequente Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes ist dringend geboten. 
 
Die Entwicklung des Gesamtvolumens zeigt deutlich die Steigerung der letzten Jahre in 
den Bereichen Verwaltungshaushalt. Dies liegt an den steigenden Kosten der laufenden 
Verwaltung, Energie- und Verbrauchspreisen, höheren Personalkosten und an den 
dringend nötigen Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten einhergehend mit einer all-
gemeinen festzustellenden Kostensteigerung. Im Haushalt 2019 ist ein Großteil der in-
vestiven Tätigkeiten zur Verbesserung und Modernisierung der Infrastruktur im Vermö-
genshaushalt abgebildet. 
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III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020 
 
1. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) 
 
Am 22.4.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des 
Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Mit diesem Gesetz zur Reform des Gemeinde-
haushaltsrechts wurden die rechtlichen Grundlagen für „die kommunale Doppik“ festge-
setzt. Der Gemeinderat der Stadt Bad Herrenalb hat in seiner Sitzung am 25.04.2018 
die Einführung des NKHRs zum 01.01.2020 beschlossen.  
 
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf eine 
Drei-Komponenten-Rechnung, welche beinhaltet·  

 den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung 
 den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung 
 die Vermögensrechnung (Bilanz) 
 

Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant 
und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Im Finanzhaushalt beziehungsweise in der 
Finanzrechnung werden die geplanten beziehungsweise die anfallenden Einzahlungen 
und Auszahlungen festgehalten. Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt 
die Vermögensbestände einer Kommune, die Passivseite zeigt, wie die Kommune ihr 
Vermögen finanziert hat. Der Haushaltsplan umfasst im NKHR den Ergebnishaushalt 
und den Finanzhaushalt. In den Plänen sind die Erträge und Aufwendungen sowie die 
Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen, die das Haushaltsjahr wirtschaftlich 
betreffen. Der Ergebnishaushalt enthält die geplanten Aufwendungen und Erträge, der 
Finanzhaushalt die geplanten Auszahlungen und Einnahmen.  
 
Das Hauptziel der Doppik besteht darin, die strategischen Steuerungsmöglichkeiten zu 
verbessern, von einer zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung 
zu wechseln sowie eine bessere Transparenz zu schaffen. Dadurch, dass die Informati-
onen und Zahlen künftig auf Produktgruppenebene dargestellt werden, soll die Steue-
rungsmöglichkeit des Gemeinderats erhöht und das Ganze übersichtlicher dargestellt 
werden.  
 
Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teil-
haushalten, dem Stellenplan sowie verschiedenen Anlagen. Der neue Haushalt nach 
dem NKHR ist nun produktorientiert gegliedert. Dadurch erhält der erste doppische 
Haushalt einen neuen Aufbau und unterscheidet sich zum bisherigen Haushalt vor al-
lem in diversen Begrifflichkeiten und Informationen. Die Darstellung des NKHR-
Haushalts basiert auf der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-
Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Konten-
rahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- 
und Kontenrahmen). Ausgehend vom Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg 
werden die von der Kommune erbrachten Leistungen in Produktbereiche, Produktgrup-
pen und Produkte gegliedert. Die Produkte werden in den jeweiligen Teilhaushalten ab-
gebildet. Der Haushalt der Stadt Bad Herrenalb untergliedert sich in folgende Teilhaus-
halte: 

 Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 
 Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur 
 Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft 
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2. Darstellung der Gesamtsituation 
 
Eine der wesentlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltsplanung ist der Haus-
haltserlass 2020 vom 17. Oktober 2019 sowie die Oktober-Steuerschätzung 2019 und 
Mai-Steuerschätzung 2020. 
 
Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren 
auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksich-
tigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2020 und das Finanzausgleichgesetz in 
der geltenden Fassung (abgewichen wurde hiervon lediglich bei der Ermittlung der 
Kommunalen Investitionspauschale je Einwohner/in). Die Orientierungsdaten können 
nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt 
Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen 
Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten 
die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. 
Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojek-
tion 2020 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die 
insgesamt weniger dynamische gesamtwirtschaftliche Entwicklung wider. Die binnen-
wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist zwar nach wie vor günstig, jedoch zeich-
net sich eine Verlangsamung des weltwirtschaftlichen Wachstums ab. Die Bundesregie-
rung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Abstieg des Bruttoinlandsprodukts um real 
6,3 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von 
- 4,7 % für dieses Jahr, +6,8 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 
2022 bis 2024 projiziert. 
 
Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die 
Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen 
Frühjahresprojektion 2020 gegenüber der Herbstjahresprojektion 2019 wie folgt ange-
passt: Für das Jahr 2019 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 
4,4 % ausgegangen. Dies entspricht der Frühjahrsprojektion 2019. 
Für das Jahr 2020 wurde die Projektion um 5,3 Prozentpunkte auf – 0,9 % abgesenkt. 
Für das Jahr 2021 wird mit einer Zunahme um 4,9 Prozentpunkte auf +4,0 % gerech-
net. Für die Jahre 2022 bis 2024 bleibt die erwartete Wachstumsrate von +2,9 % un-
verändert. 
 
Im Haushalt 2020 wird erneut klar, dass ohne einen wirtschaftlichen und langfristig trag-
fähigen Ergebnishaushalt keinerlei Spielräume außerhalb der von der Stadt Bad Her-
renalb wahrzunehmenden Pflichtaufgaben bestehen.  
 
Nach § 77 (1) Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde 
ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer 
Aufgaben gesichert ist. Nach § 80 (2) GemO besteht die Pflicht zum Haushaltsaus-
gleich. Sind diese Ziele gefährdet oder können nachhaltig nicht erreicht werden, so ist 
die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes anzustreben. Bad Herrenalb hat auf 
dieser Grundlage ein Haushaltssicherungskonzept erstellt. Dieses muss fortgeschrie-
ben und konsequent umgesetzt werden. Das Haushaltssicherungskonzept wurde um 
Ziele und Leitgedanken ergänzt und wird bereits seit 2019 unter dem Begriff „Leitge-
danken und Ziele“ geführt.  
 
Zur besseren Planung der künftigen Schwerpunkte wurde das Stadtentwicklungskon-
zept 2030 mit Bürgerbeteiligung angestoßen. Die Ergebnisse sollen Einfluss in das 
Haushaltssicherungskonzept und die Mittelfristige Finanzplanung nehmen. 
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Der Haushaltsplan 2020 stellt sich wie folgt dar: 
 

1. Ergebnishaushalt Planansatz 2020 

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 
 
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 
 
Ordentliches Ergebnis 

19.297.200 € 

20.829.300 € 

- 1.532.100 € 

 

2. Finanzhaushalt Planansatz 2020 

Gesamtbetrag aus Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
 
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
 
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 
 
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf 

18.397.200 € 

18.779.300 € 

- 382.100 € 

2.091.800 € 

4.790.500 € 

- 2.698.700 € 

- 3.080.800 € 

 
 
 
3. Ergebnishaushalt 
 
Im Ergebnishaushalt sind die gesamten ordentlichen und außerordentlichen Aufwen-
dungen und Erträge der lfd. Verwaltung abgebildet. Er stellt damit die Quelle des Res-
sourcenaufkommens wie auch die Ursachen des Ressourcenverbrauchs dar. Hierbei 
werden die Aufwendungen und Erträge nach der Verursachung im Haushaltsjahr somit 
periodengerecht zugeordnet. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören sowohl zah-
lungswirksame als auch nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, wie bei-
spielsweise Abschreibungen oder Auflösung von Ertragszuschüssen. Der Ergebnis-
haushalt kann hierbei mit der im kfm. Bereich bekannten Gewinn- und Verlustrechnung 
verglichen werden.  
 
Gem. § 80 Abs. 2 GemO soll der das ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung etwa-
iger Fehlbeträge aus dem Vorjahr ausgeglichen werden, d.h. der Gesamtergebnishaus-
halt ist für den Haushaltsausgleich maßgebend.  
Im Ergebnishaushalt 2020 stehen geplante ordentliche Aufwendungen in Höhe von ins-
gesamt 20.829.300 € ordentlichen Erträgen in Höhe von insgesamt 19.297.200 € ge-
genüber. Dadurch ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 
1.532.100 €.  
 
Der Fehlbetrag des Haushalts 2020 muss durch eine Entnahme aus der Rücklage des 
ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.  
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Der nachfolgenden Tabelle können die jeweiligen Erträge und Aufwendungen des Er-
gebnishaushaltes entnommen werden: 
 

Ergebnishaushalt 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
10 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Steuern und ähnliche Abgaben 
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 
Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge 
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Zinsen und ähnliche Erträge 
Sonstige ordentliche Erträge 

11 = Ordentliche Erträge (Summe aus 1-10) 
12 
14 
15 
16 
17 
18 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Personalaufwendungen 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Abschreibungen 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
Transferaufwendungen 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 

19 = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus 12-18)
20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 11+19) 
21 
22 

+ 
- 

Außerordentliche Erträge 
Außerordentliche Aufwendungen 

23 = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 21+22) 
24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 20+23) 

 
 
3.1 Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt 2020 
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3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 
 
Grundsteuer 
 
Die Grundsteuer wurde 2020 für die Grundsteuer A (Grundstücke der land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe) auf ca. 100.000 € (2019: 100 T€) und für die Grundsteuer B 
(sonstigen Grundstücke) auf 1.400.000 € (2019: 1.400 T€)   geschätzt. 
 
Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt unverändert 1.900 v.H. und für die Grund-
steuer B 450 v.H. 
 
 
Gewerbesteuer 
 

 
 
Die Gewerbesteuer spielt bei der Stadt Bad Herrenalb noch eher eine untergeordnete 
Rolle. Durch die Stärkung des Handwerks und des Einzelhandels wird die Gewerbe-
steuer weiter gekräftigt, um der Stadt Bad Herrenalb ein „Zweites Standbein“ zur Finan-
zierung des Gemeindehaushaltes zu ermöglichen. 
 
Entwicklung und Höhe der Gewerbesteuer lassen sich nur schwer voraussagen, da 
nicht nur konjunkturelle Aspekte eine Rolle spielen, sondern auch die konkreten Pläne 
der einzelnen Unternehmen und die gesamtpolitische Situation.  
 
In welchem Ausmaß sich die Gewerbesteuer in den nächsten Jahren bewegen wird, 
kann nicht zu 100 % vorausgesagt werden. Der Hebesatz beträgt seit dem Jahr 2006 
340 v.H.. 
 
Berücksichtigt werden muss auch, dass bei steigenden Gewerbesteuereinnahmen die 
Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage ebenfalls ansteigt.  
 
Wichtig zur Weiterentwicklung des Bad Herrenalber Gewerbes wäre die Prüfung und 
Erschließung eines Gewerbegebietes, um die Erweiterung ortsansässiger Gewerbe und 
Ansiedlung von Gewerbe in Bad Herrenalb zu ermöglichen. 
 

568.521 

471.462 

614.779 603.064 

455.141 
411.262 420.169 

212.440 

478.560 
417.169 

669.270 
646.501 

648.174 726.967 
632.673 

673.402 

875.264 

1.057.724 1.031.932 
980.000 

1.200.000 

€-

€200.000 

€400.000 

€600.000 

€800.000 

€1.000.000 

€1.200.000 

€1.400.000 

2000 2005 2010 2015 2020

Gewerbesteuer
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Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
 

 
 
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Be-
teiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer. Diese beträgt 15 % des im Land 
erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 % des im Land erzielten Aufkommens 
aus der Abgeltungsteuer (dem früheren Zinsabschlag). 
 
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Ein-
kommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Ge-
meinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzel-
nen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Der Berechnung wird die örtliche Steuer-
leistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt.  
 
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist ein Spiegel der Konjunktur, der Ar-
beitsmarktverhältnisse und der Beschäftigungsstruktur in der eigenen Stadt.  
 
Erfreulich ist, dass die besorgniserregende die Entwicklung der Schlüsselzahl von Bad 
Herrenalb (2020: 0,0006308; 2019: 0,0006308; 2018: 0,0006308; 2017: 0,0006241; 
2016: 0,0006241; 2012: 0,0006218; 2011: 0,0006386) und der damit verbundene 
Rückgang aufgehalten werden konnte. Die Schlüsselzahl spiegelt die Einkommensver-
hältnisse in Bad Herrenalb wieder. 
 
Aus diesem Grund ist es für Bad Herrenalb entscheidend Arbeitsplätze in Bad Her-
renalb anzusiedeln, um den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zu stabilisieren. 
Durch die Ansiedlung der Einkaufsmärkte wurde eine erste Weichenstellung erreicht.  
 
Der Gemeindeanteil am Landesaufkommen der Einkommensteuer wird auf rund 6,3 
Milliarden Euro (Vorjahr 7,042 Mrd. €) geschätzt.  
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Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
 
Zum 1.1.1998 wurde die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft. Als Ersatz für die dadurch 
entstehenden Einnahmeausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % am 
Umsatzsteueraufkommen. Wie auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist 
der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung 
der Gemeinden an einer Gemeinschaftsteuer von Bund und Ländern. Die Aufteilung auf 
die Gemeinden des Landes erfolgt seit dem Jahr 2009 nach einem Verteilungsschlüs-
sel, der neben den seit dem Jahr 2000 gültigen Elementen (Gewerbekapitalsteuerauf-
kommen 1995, die Gewerbesteuer 1990 – 1997 und die durchschnittliche Anzahl der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 1990 – 1998) fortschreibungsfähige Elemente 
berücksichtigt. Dies sind die Gewerbesteuer der Jahre 2004 – 2009 sowie die durch-
schnittliche Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigen und deren Entgelte. 
Die letzten beiden Schlüsselmerkmale sind mit den örtlichen Gewerbesteuer-
Hebesätzen gewichtet und fließen ab dem Jahr 2012 zu 50 % in den Schlüssel ein. 
 
Diese erbringt für den Haushalt 2020 voraussichtlich 220.000 € (2019: 136 T€).  
 
3.1.2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 
 
Schlüsselzuweisung 
 

 
 
Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung kann als Spiegelbild zur eigenen Steuerkraft 
gesehen werde, denn hieran bemisst sich die Höhe der Zuwendung. Es ist dabei die 
Systematik des Finanzausgleiches (FAG) zu beachten. Der FAG bezieht sich auf die 
berechnungsrelevanten Basisdaten in einer zeitlichen Versetzung von zwei Jahren. 
 
Das Ziel des FAG ist es, den Trägern öffentlicher Aufgaben die zur Aufgabenerfüllung 
erforderlichen Mittel zuzuweisen. Somit gestaltet der FAG das Selbstverwaltungsrecht 
finanzwirtschaftlich aus. Ohne ihn wäre eine Vielzahl von Gemeinden nicht existenzfä-
hig. Hierzu zählt auch die Stadt Bad Herrenalb. 
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Sockelgarantie, Kommunale Investitionspauschale und Familienlastenausgleich 
 

 
 
Sockelgarantie 
Für besonders finanzschwache Gemeinden genügt der Finanzkraftausgleich durch die 
allgemeinen Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft für die Sicherung 
ihres Finanzbedarfs nicht. Sie erhalten daher einen Teil ihres Fehlbetrages an eigener 
Steuerkraft nicht nur in Höhe der Ausschüttungsquote, sondern vollständig ausgegli-
chen. Das ist die Sockelgarantie. Sie greift ein, wenn die Steuerkraftmesszahl einer 
Gemeinde weniger als 60 % der Bedarfsmesszahl beträgt.  
 
Die Stadt Bad Herrenalb erhält eine Mehrzuweisung von ca. 450.000 € (2019: 412.000 
€; 2017: 397 T€; 2016: 375 T€; 2015: 309 T€, 2014: 328 T€; 2012: 200 T€). 
 
Kommunale Investitionspauschale 
Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Schlüsselzuweisung pro Einwohner 
der Gemeinde. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnah-
men dienen. Diese Pauschalierung von Investitionszuweisungen soll die Gemeinden in 
ihren Investitionsentscheidungen freier und unabhängiger machen. 
Die Kommunale Investitionspauschale wird 2020 voraussichtlich 104 Euro je Einwohner 
betragen (2019: 90 €/Einwohner; 2018: 81 €/Einwohner; 2017: 77 €/Einwohner; 2016: 
72 €/Einwohner; 2014: 59 €/Einwohner) ca. 618.000 € (2015: 594T€, 2014: 526 T€). 
Hierbei beeinflusst das Ergebnis des Zensus 2011 die Entwicklung der Zuweisung. 
 
Familienlastenausgleich 
Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996 führt bei Län-
dern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum 
Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land betei-
ligt die Gemeinden mit 26 % an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Sie werden auf 
die Gemeinden entsprechend den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindean-
teils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch 
an den Steuerausfällen durch die Systemumstellung beteiligt sind. 
 
Der Anteil am Familienlastenausgleich 2020 beträgt ca. 320.000 € (2019: 299 T€; 2017: 
293 T €; 2016: 288 T€; 2015: 276 T€; 2014: 264 T€; 2013: 260 T€; 2012: 258 T€). 
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3.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge 
 
Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Ertragszuschüssen. Der Planansatz für 
2020 wurde auf 900.000 € festgesetzt. 
 
3.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 
 
Gebühren und ähnliche Entgelte 
 
Eine Gebühr ist das kostengerechte Entgelt für eine bestimmte, vom Gebührenpflichti-
gen veranlasste Leistung der Gemeinde. Bei der Gebührenbemessung ist neben den 
Kosten auch der Vorteil, den die Leistung dem Empfänger bietet, zu berücksichtigen. 
Gebühren werden in mehreren Formen erhoben. Benutzungsgebühren gelten den Auf-
wand für die Nutzung gemeindlicher Einrichtungen ab (z. B. Abwasserbeseitigung). Für 
die Inanspruchnahme einer Verwaltungshandlung, z. B. eine Beurkundung oder die Er-
teilung einer Genehmigung, werden Verwaltungsgebühren erhoben. 
 
Der Haushaltsansatz für das Gebührenaufkommen beträgt 2020 ca. 1.607.100 € (2019: 
1.5797.100 €; 2017: 1.664.926,07 €; 2016: 1.469 T€; 2015: 1.338 T€; 2014: 1.169 T€; 
2013: 1.873 T€). Somit trägt die Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte der 
steigenden Ausgabenentwicklung wenig Rechnung. 
 
Zum 01.01.2020 wurde die Abwassergebühr angepasst. 2020 soll eine Neukalkulation 
der Kurtaxe und Fremdenverkehrsabgabe zum 01.01.2021 erfolgen.  
 
In der nachfolgenden Übersicht wird die Entwicklung des Zuschussbedarfes im laufen-
den Betrieb bei den wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen aufgezeigt: 
 
 

Kostenrechnende 
Einrichtung 

Kostendeckungsgrade in % 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Freiwillige Feuerwehr 20 17 31 32 35 36 28 32 33 30 31 27 26 

Kiga Bad Herrenalb 47 42 69 43 42 52 33 62 50 62 46 55 55 

Kiga Bernbach 34 28 15 32 49 28 36 27 41 21 26 30 26 

Kiga Rotensol 23 17 25 53 52 41 59 34 42 15 23 29 29 

Kiga Neusatz 35 29 6 21 70 20 28 29 30 23 28 20 20 

Abwasserbeseitigung 100 80 100 101 90 126 90 112 125 152 112 119 96 

Erddeponie Herr-
lingsweg 

90 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 92 

Friedhöfen 64 55 67 47 54 54 52 39 50 58 43 55 55 

Bauhof u. Gärtnerei 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Festhalle Bernbach 16 12 13 9 27 9 8 11 12 2 6 6 6 

Waldkurhaus 16 13 24 14 15 14 17 9 17 16 7 13 13 

Bronnenwiesenhalle 8 7 9 6 8 5 4 6 4 4 3 2 2 
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Campingplatz 63 42 61 36 57 27 Verkauft 

Minigolfanlage 63 37 53 32 30 39 39 Geschlossen 

Kurhaus 52 55 39 33 34 34 22 7 10 6 7 12 14 

 
 

Kostenrechnende 
Einrichtung 

Zuschussbedarf 
2020 in € 

Einnahmen Ausgaben Kostendeckungs- 
grad % 

Freiwillige Feuerwehr 363.700 127.000 490.700 25,88 

Kiga Bad Herrenalb 860.700 1.059.500 1.920.200 55,18 

Kiga Bernbach 346.900 122.000 468.900 26,02 

Kiga Rotensol 224.200 92.000 316.200 29,10 

Kiga Neusatz 255.500 62.000 317.500 19,53 

Abwasserbeseitigung 0 1.240.000 1.240.000 100,00 

Erddeponie Herrlings-
weg 4.000 46.500 50.500 92,08 

Friedhöfen 146.200 182.500 328.700 55,52 

Bauhof u. Gärtnerei 0 1.245.400 1.245.400 100,00 

Festhalle Bernbach 37.150 2.500 39.650 6,31 

Waldkurhaus 62.700 9.000 71.700 12,55 

Bronnenwiesenhalle 95.000 1.500 96.500 1,55 

Kurhaus 486.100 80.000 566.100 14,13 
 
 
Die vier städtischen Kindertageseinrichtungen in den vier Stadtteilen, bieten alle min-
destens eine Betreuung von 7.30 – 13.30 Uhr an. In Bad Herrenalb wurde im Jahr 2013 
ein Kindergartenneubau errichtet und im Januar 2014 eröffnet. In diesem Kinderhaus 
besteht für die Eltern und Kinder die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung von 7 – 17 Uhr 
ab einem Alter von 6 Wochen. Um dieses Betreuungsangebot einrichten zu können hat 
die Stadt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Dies verursacht pro Jahr zu-
sätzliche Personalkosten. Zudem betreibt die Stadt Bad Herrenalb eine Sprachförderung 
für die Kinder mit speziellem Förderungsbedarf.  
 
Bei den gemeindeeigenen Kindergärten werden auch in Zukunft keine kostendeckenden 
Gebühren erhoben werden können. Somit stellen die Kindergärten dauerhaft defizitäre 
Einrichtungen dar. Hier ist es nicht möglich eine Kostendeckung zu erreichen, da an-
sonsten die Gebühren für den Kindergartenplatz unverhältnismäßig hoch wären und 
Familien mit Kindern zu stark belastet werden würden. Ausgangslage für die Erhebung 
der Elternbeiträge muss sein, dass landesweit weiterhin angestrebt wird, rd. 20 % der 
Betriebsausgaben durch Elternbeiträge zu decken.   
 
Der hier dargestellte Kostendeckungsgrad stellt den Gesamtkostendeckungsbeitrag dar 
und beträgt im Durchschnitt für alle Kigas ca. 32 % (2019: 34 %). Die durch die Eltern-
beiträge zu deckende Kostendeckung beläuft sich 2020 mit kalkulatorischen Kosten auf 
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ca. 10 % (2019: 10 %) und damit deutlich unter der 20 % Mindestvorgabe des Gemein-
detages und weiter sinkend.  
 
Zur Überprüfung und Weiterentwicklung des Bereichs der Kindergärten wurde ein Len-
kungskreis aus Vertretern der Elternbeiräte, des Gemeinderats und der Verwaltung ge-
gründet.  
 
Hinzu kommt, dass auf Grund der hohen Kinderzahlen dringend neue Kindergartenplät-
ze benötigt werden. Hierzu baut die Stadt Bad Herrenalb einen neuen Kindergarten 
Neusatz/Rotensol. 
 
Die Abwasserbeseitigung ist kostendeckend zu führen. Die Abwassergebühr wurde 
zum 01.01.2010 von 1,30 €/m³ (2003) auf 1,90 €/m³ Wasserverbrauch erhöht. Eine wei-
tere Kalkulation der Abwassergebühr wurde auf Grund der Rechtsprechung im Zusam-
menhang mit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr notwendig. Die Abwass-
ersatzung der Stadt Bad Herrenalb wurde in der Gemeinderatssitzung vom 28.11.2012 
zuletzt geändert. Der neue Kalkulationszeitraum schließt an den letzten Kalkulations-
zeitraum (2010 – 2012) an und erstreckt sich vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2014. Auf 
der Grundlage der vorliegenden Gebührenkalkulation wurde die Abwassergebühren für 
den Zeitraum von 01.01.2013 bis 31.12.2014 mit Schmutzwassergebühr 1,34 €/m³ 
(vorher: 1,31 €/m³) und Niederschlagswassergebühr 0,37 €/m² (vorher: 0,40 €/m²) fest-
gesetzt. Bei der Abwasserkalkulation für den Zeitraum ab 01.01.2015 wurden für die 
Schmutzwassergebühr 1,36 €/m³ und für das Niederschlagswassergebühr 0,46 €/m² 
festgesetzt. 2017 wurde die Gebühr neu für ab 2018 kalkuliert. Der Gemeinderat be-
schloss, dass auf Grundlage der vorliegenden Gebührenkalkulation die Schmutz- und 
Niederschlagswassergebühren für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2019 für das 
Schmutzwassergebühr 0,94 €/m³ und für Niederschlagswassergebühr 0,43 €/m³ be-
trägt. Nach der Neukalkulation zum 01.01.2020 beträgt die Gebühr für das Schmutz-
wassergebühr 0,74 €/m³ und für das Niederschlagswasser 0,27 €/m² 
 
Die Erddeponie „Herrlingsweg“ wird durch die Verwaltungsgemeinschaft Bad Her-
renalb - Dobel auf dem Flurstück der Staatsforstverwaltung (Flst. 121 Gemarkung Do-
bel) betrieben. Seit der Euroumstellung zum 01.01.2002 wird für das Einbringen von 
Erdaushub in die Deponie Herrlingsweg ein Benutzungsentgelt von 6,00 €/m³ erhoben. 
Die Gebühr ist seit 01.07.1993 unverändert. Seit 01.07.2007 erhält der Landkreis Calw 
für jeden Kubikmeter Erdaushub, der in die Deponie eingebracht wird, ein Entgelt von 
1,27 € und der Deponiebetreiber seit 01.01.2002 ein Entgelt von 2,13 €/m³. Die Summe 
der beiden Entgelte beträgt 3,40 €/m³. Für Verwaltungs- Unterhaltungs- und Rekultivie-
rungszwecke bleibt somit ein Restbetrag für die Verwaltungsgemeinschaft von 2,60 
€/m³.  
 
Die Kostendeckung des Bestattungswesens sollte eigentlich 2013 für 2014 überprüft 
werden. Leider war dies auf Grund von Schwierigkeiten bei der Grundlagenermittlung 
nicht möglich. Die Aufarbeitung des Friedhofswesens und die Neukalkulation der Fried-
hofsgebühr wurden 2018 abgeschlossen. Seit 01.01.2019 liegt der Friedhofsgebühr 
eine neue Satzung zugrunde.  
 
Bei allen städtischen Einrichtungen muss als oberstes Ziel die sinnvolle Zuschussre-
duzierung stehen. Dies kann durch Maßnahmen zur Verringerung der Betriebskosten 
aber auch bessere Auslastungen erreicht werden. Wichtig ist zunächst die Ausgaben-
seite zu untersuchen, bevor Einnahmenerhöhungen ins Auge gefasst werden. 
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Des Weiteren muss die Gemeinde prüfen, ob die ausgeführten Aufgaben auch von der 
Privatwirtschaft erbracht werden können. 
 
 
3.2 Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2020 
 

 
 
 
Die prozentual größten Ausgabenpositionen sind die Personalkosten. Die steigenden 
Anforderungen an Qualität und Quantität der Aufgabenerfüllung kann auf Dauer nicht 
finanziert werden. Das Aufgabenfeld muss auf Notwendigkeit und Umfang geprüft wer-
den bevor eine Aufgabenerfüllung erfolgt und eine Gegenfinanzierung gesichert sein 
(z.B. Kinderbetreuung). 
 
 
 
3.2.1 Personalaufwendungen 
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Auf Grund der Struktur und der Aufgabenfülle im sozialen, kulturellen und touristischen 
Bereich, weist die Stadt Bad Herrenalb die obenstehenden Personalkosten aus.  
 
Hinzu kommen Tarifverhandlungen, die höhere Lohnzahlungen (zwischen 2 – 3,5 %) 
zur Folge haben. Die Tarifanpassung der Angestellten betrug von 2019 auf 2020 3,0% 
(197 T €). 
 
Diese Tariferhöhungen bedeuten zusätzliche Kosten von ca. 180.000 – 200.000 € pro 
Jahr. Des Weiteren zeigen sich im Bereich Kindergarten durch die vielseitigen Betreu-
ungsangebote ein erhöhter Personalbedarf sowie die Schaffung neuer Stelle auf Grund 
der stark steigenden Einwohnerzahl und des Aufgabenportfolios (z.B. Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit, Neues Kommunales Haushaltsrecht u.ä.). 
 
Die Beschäftigten arbeiten derzeit 39 Stunden, die Beamten 41 Stunden pro Woche. 
 
Jahr Verwaltung Kiga&Schule Bauhof Gesamt 

(incl. ATZ) 
2008 37,16 24,51 18,5 80,17 
2009 35,8 23,3 17 76,1 
2010 37,6 24,7 19,5 81,8 
2011 40,3 24,7 19 84 
2012 38,2 27,8 16 82 
2013 38,4 29,1 15 82,5 
2014 33,9 33,4 15 82,3 
2015 35,1 37,3 15 87,4 
2016 40,3 42,1 17,6 100 
2017 39,9 46,2 18,2 104,3 
2018 38,1 53,4 16,6 108,1 
2019 55 43 17,1 113,4 
2020 44,8 51 16,6 112 

 
 
 
3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen vor allem die Unterhal-
tung der Grundstücke, der Gebäude und des unbeweglichen Vermögens, Bewirtschaf-
tungskosten, Dienstkleidung, Aus- und Fortbildungen, Haltung von Fahrzeugen, Lehr-
material, EDV sowie Telefonkosten. Es handelt sich somit um Aufwendungen, die mit 
dem Ressourcenverbrauch in Verbindung stehen.  
 
Dieser Sammelposten wurde mit 2.778.350 € geplant.  
 
Neben den o.g. Kosten des laufenden Betriebs zählen zu den größeren Unterhaltungs-
maßnahmen: 

- Gehwegsanierung Albtalweg 35.000 € (Sachkonto 4212 0000) 
- Bordsteinabsenk. an Kreuzungen Neusatz 160.000 € ( Sachkonto 4212 0000) 
- Sanierung „Hellewegle“ 75.000 € (Sachkonto 4212 0000) 
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3.2.3 Abschreibungen 
 
Der Planansatz für die Abschreibungen wurde im Jahr 2020 auf 1.550.000 € festge-
setzt. Die Tendenz der Abschreibungen für die Folgejahre ist steigend, da Anlagen im 
Bau nach Fertigstellung aktiviert werden (wie z.B. der Kindergartenneubau Roten-
sol/Neusatz). Zusätzlich wurden 500.000 € als Sonderabschreibung für die Ausbuchung 
des Grundstücks Rehteichweg (Verkauf im Juni 2020) angesetzt. 
 
3.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
 
Unter diesen Sammelposten zählen sowohl die Kreditbeschaffungskosten als auch die 
laufenden Kosten der bestehenden Darlehen.  
 
Für Kredite müssen 2020 Zinsen in Höhe von ca. 700.000 € (2019: 655.000 €; 2016: 
627 T€; 2015: 600 T€; 2014: 596 T€; 2013: 560 T€; 2012: 505 T€; 2011: 416 T€) be-
zahlt werden. 
 
In 2020 ist eine Kreditneuaufnahme für neue Investitionen von  2,698 Mio. € (2019: 2,59 
Mio. €; 2017: 3,9 Mio. €; 2016: 5,6 Mio. €; 2015: 5,4 Mio. €; 2014: 1,65 Mio. €) notwen-
dig. Bei den anstehenden Großprojekten (u.a. Infrastrukturmaßnahmen) und der ent-
sprechend Kreditneuaufnahme in 2020 wird sich die Zinsbelastung aufgrund des niedri-
gen allgemeinen Zinsniveaus stagnieren bzw. nur leicht erhöhen.  
 
Die Kreditfolgekosten (Zins und Tilgung) kann der Ergebnishaushalt auch 2020 nicht 
erwirtschaften. Dieser Sachstand bedeutet für die zukünftigen Planungen erhebliche 
Einschränkungen. 
 
Durch die hohen Kreditfolgekosten könnte die Sicherstellung der laufenden Aufgabener-
füllung gefährdet sein, wenn notwendige Konsolidierungsmaßnahmen ausbleiben und 
der ErgH dadurch nicht stabilisiert werden kann. Eine laufende Überprüfung der Kredit-
konditionen ist daher wichtig. 
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3.2.5 Transferaufwendungen 
 
Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 7.660.200 €. Unter 
Transferaufwendungen versteht man Aufwendungen wie beispielsweise Vereinszu-
schüsse, Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Umlagen an Zweckverbände, Kreisumlage, 
FAG-Umlage) sowie die Auflösung von geleisteten Investitionszuweisungen.  
 
Gewerbesteuerumlage 
 
 

 
 
Die Städte und Gemeinden sind nach dem Gemeindefinanzreformgesetz verpflichtet 
einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens als Gewerbesteuerumlage an das Land 
abzuführen.  
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Die Gewerbesteuerumlage wird auf die Weise ermittelt und festgesetzt, dass das Ge-
werbesteuer-Istaufkommen eines Jahres durch den festgesetzten Hebesatz des betref-
fenden Jahres dividiert wird und anschließend mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. 
 
Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 68 % (2019: 68 %). 
 
Bei der Stadt Bad Herrenalb fällt die Gewerbesteuerumlage im Vergleich zu gewerbe-
steuerstarken Gemeinden entsprechend geringer aus. 
 
Im Haushaltsjahr 2020 sind 220.000 € Gewerbesteuerumlage veranschlagt. 
 
 
Finanzausgleichsumlage an das Land 
 

 
 
Grundlage für die Festsetzung der Finanzausgleichumlage an das Land ist die Steuer-
kraftsumme, die sich im Wesentlichen aus den Realsteuereinnahmen, den Einkommen-
steueranteilen und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft des 
zweitvorangegangenen Haushaltsjahres errechnet. 
 
Im Jahr 2020 muss die Stadt Bad Herrenalb mit Zahlungen in Höhe von 2,3 Mio. € 
rechnen. 
 
Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 
%. 
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Kreisumlage 
 

 
 
Die Kreisumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen 
Haushaltsjahres und beträgt 2020 bei einem Hebesatz von voraussichtlich 30,0 v.H. ca. 
3,14 Mio. € (2019: 2,96 Mio. € 2018: 2,5 Mio. €;2017: 2,4 Mio. €; 2016: 2,45 Mio. €; 
2015: 2,5 Mio. €, 2014: 2,3 Mio. €, 2013: 2,3 Mio. €; 2012: 2,2 Mio. €; 2011: 2,0 Mio. €, 
2010: 1,9 Mio. €, 2009: 1,7 Mio. €, 2008: 1,6 Mio. €).  
 
Die Entwicklung der Kreisumlage hängt stark von der Einnahmen- und Ausgabensitua-
tion des Landkreises ab, denn dieser profitiert durch die Kreisumlage von der steigen-
den Steuerkraft der Gemeinden. Somit lässt sich aufgrund von politischen und gesetzli-
chen Änderungen der Anstieg oder Abstieg der Kreisumlage nur schwer vorhersagen. 
 
Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteiligungen 
 
Dieser Sammelposten setzt sich zusammen aus: 
 

- Verlustausgleich des Eigenbetriebs „Tourismus und Stadtmarketing Bad Her-
renalb“ in Höhe von 240.500 € (Erl.s.u.) 

- Verlustausgleich des Eigenbetriebs „Gartenschau“ in Höhe von 105.000 € 
(Erl.s.u.) 

- Weiterleitung der Fremdenverkehrsabgabe in Höhe von 150.000 € 
- Weiterleitung des Fremdenverkehrslastenausgleichs in Höhe von 144.500 €  
- Verlustausgleich Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH in Höhe von 1.142.000 € 

(Erl.s.u.) 
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Verlustausgleich des Eigenbetriebs „Tourismus und Stadtmarketing Bad Her-
renalb“ 
 
Der Eigenbetrieb „Kur- und Badeverwaltung Bad Herrenalb“ wurde im Jahr 2010 um-
strukturiert und hat in diesem Rahmen die Bezeichnung „Kur; Kultur; Tourismus und 
Marketing Bad Herrenalb“ erhalten. Ab dem 01.01.2015 wurde die Bezeichnung des 
Eigenbetriebs auf „Touristik Bad Herrenalb“ geändert. Ab dem Jahr 2018 wurde die Be-
zeichnung auf „Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb“ geändert 
 
Die Ansätze Im Wirtschaftsplan 2019 belaufen sich auf 1.950.100 €. Im Erfolgsplan 
2019 von 1.104.800 € im Vermögensplan 845.300 €. Kreditaufnahmen sind keine ge-
plant der Eigenbetrieb ist schuldenfrei. 
 
Ein Verlust 2019 in Höhe von 240.500 € wurde eingeplant, welcher in 2020 ausgegli-
chen wird.  
 
Nähere Ausführungen zum Haushaltsjahr 2020 finden sich im Vorbericht des Eigenbe-
triebs Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb. 
 
 
Verlustausgleich des Eigenbetriebs „Gartenschau Bad Herrenalb 2017“ 
 
Nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung hat der Eigenbetrieb die Aufgabe, die im Rahmen 
des Landesprogramms „Natur in Stadt und Land“ im Jahr 2017 in Bad Herrenalb statt-
findende Gartenschau zu planen, durchzuführen und abzuwickeln.  
 
Ziel des Eigenbetriebs „Gartenschau Bad Herrenalb 2017“ und der Stadt Bad Herrenalb 
ist es, eine möglichst reibungslose Abwicklung der Gartenschau 2017 zu gewährleisten.  
 
Die Gartenschau fand vom 13.05.2017 bis 10.09.2017 statt. 
 
Bei der Verlustaufstellung ist zu berücksichtigen, dass für die einzelnen Bereiche Mittel 
veranschlagt und festgelegt wurden, die sich auf die Jahre 2015 bis 2019 verteilen. 
 
Die Ansätze im Erfolgsplan 2019 weisen ein Volumen von 105.000 € aus. Die Ansätze 
im Vermögensplan 2019 betragen 1.431.500 €. Ein Verlust in Höhe von 105.000 € wur-
de eingeplant, welcher in 2020 auszugleichen ist.  
 
Die erwarteten Besucherzahlen von 200.000 Besuchern wurden mit 398.042 weit über-
troffen. Das bürgerschaftliche Engagement bündelt sich in einer Interessengemein-
schaft und setzt bei den Bürgerprojekten weiterhin Impulse. 
 
Aktuell wird die Abrechnung und steuerliche Prüfung noch abgearbeitet. 
 
Der Eigenbetrieb wird rückwirkend zum 31.12.2019 aufgelöst. 
 
Zu begrüßen wäre eine mit der Gartenschau Bad Herrenalb begonnene Weiterentwick-
lung in der Stadt Bad Herrenalb und die Stärkung des vertrauensvollen gemeinsamen 
Miteinanders. 
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Verlustausgleich Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH 
 
Die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH (STW) wurde nach der Betriebssatzung vom 
30.11.1994 bis zum 31.12.2004 als Eigenbetrieb der Stadt Bad Herrenalb geführt. Am 
23.08.2005 wurde notariell die Umgründung in eine GmbH rückwirkend zum 01.01.2005 
beurkundet. Im Jahr 2005 waren in der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH die Sparten 
Wasser, Strom und Freibad enthalten. Die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH verfügt 
seit dem Jahr 2006 über die Sparten Strom, Wasser, Thermalbad und Freibad. Auf 
Grund der Struktur der Stadtwerke, erwirtschaftet diese insgesamt gesehen einen Ver-
lust. Dieser Verlust muss von der Stadt Bad Herrenalb getragen werden. Hierbei ver-
schiebt sich die Verlustübernahme um jeweils ein Jahr, da die Stadtwerke GmbH ihren 
Jahresabschluss im Folgejahr zusammenstellt. 
 
Die Stadt Bad Herrenalb beabsichtigt die Verluste der Bäderbetriebe zu reduzieren. Aus 
diesem Grund wurde ein Lenkungskreis zur Erörterung der Situation und zur Ausarbei-
tung des weiteren Vorgehens gegründet. 
Folgende Verlustübernahmen der Stadtwerke Bad Herrenalb musste der städtische 
Haushalt tragen: 

Jahr  Summe  bisher  offen  
2018 637.374,24 € 637.374,24 €                               -   € 
2017                 740.839,83 €           740.839,83 €                               -   €  
2016                 781.987,21 €           781.987,21 €                               -   €  
2015                 768.836,21 €           768.836,21 €                               -   €  
2014                 976.491,84 €           976.491,84 €                               -   €  
2013             1.216.134,82 €        1.216.134,82 €                               -   €  
2012             1.380.957,20 €        1.380.957,20 €                               -   €  
2011                 906.766,76 €           906.766,76 €                               -   €  
2010                 931.740,69 €           931.740,69 €                               -   €  
2009             1.265.576,74 €        1.265.576,74 €                               -   €  
2008                 973.043,00 €           973.043,00 €                               -   €  
2007                 540.118,32 €           540.118,32 €                               -   €  
2006                 931.049,36 €           931.049,36 €                               -   €  
2005                 817.961,67 €           817.961,67 €                               -   €  

 
Für 2020 wurde eine Verlustübernahme von 1.142.000 € im Plan aufgenommen. Ther-
malbad und Freibad sind für die Stadt Bad Herrenalb in dem aktuellen Betriebsmodel 
finanziell nicht mehr tragbar. Durch die Verluste wird die stetige Aufgabenerfüllung der 
städtischen Pflichtaufgaben gefährdet! Veranschaulicht wird dies, wenn man sich z.B. 
die Zusammensetzung der Verlustausgleichszahlung 2018 im Detail anschaut. Diese 
setzt sich zusammen aus 168.434,39 € Anteil Stadt am Gewinn Strombetrieb, 
97.939,02 € Anteil Stadt am Gewinn Stromnetz, 134.819,65 € Anteil Stadt am Gewinn 
Wasserversorgung, -535,58 € Anteil Stadt Verlust gMessst.betrieb, -894.969,55 € Ver-
lust Therme, -155.378,33 Verlust Freibad und 12.316,16 € Anteil Stadt am Gewinn 
Dienstleistungen. Auf Grund der schwierigen finanziellen Lage sieht sich die Stadt Bad 
Herrenalb nicht mehr in der Lage den bisherigen Verlust der Bäderbetriebe über den 
städtischen Haushalt zu decken.  
Das Freibad erfreut sich grundsätzlich einer gewissen Beliebtheit, kann allerdings ohne 
zusätzliche Angebote nicht annähernd kostendeckend betrieben werden. Eine Interes-
sengemeinschaft Freibad unter ehrenamtlichem Bürgerengagement möchte zu einer 
höheren Wirtschaftlichkeit des Freibades beitragen. 
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4. Finanzhaushalt 
 
Der Finanzhaushalt besteht aus den gesamten Einzahlungen und Auszahlungen und 
stellt damit die gesamten Geldflüsse der Gemeinde in einem Haushaltsjahr dar. Der 
Finanzhaushalt dient der Liquiditäts- und Investitionsplanung. Der Saldo von Finanz-
haushalt und –rechnung ist ein Finanzmittelüberschuss oder ein Finanzmittelfehlbetrag. 
Er stellt die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz 
dar.  
 
Der nachfolgenden Tabelle können die jeweiligen Einzahlungen und Auszahlungen des 
Finanzhaushaltes und dessen Gliederung entnommen werden: 
 

Finanzhaushalt 

1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Steuern und ähnliche Abgaben 
Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Zinsen und ähnliche Einzahlungen 
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  

9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus 1-8) 
10 
12 
13 
14 
15 

- 
- 
- 
- 
- 

Personalauszahlungen 
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
Zinsen und ähnliche Auszahlungen 
Transferauszahlungen (ohne Inv.zuschüsse) 
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 

16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus 10-15) 
17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo 

aus Nummer 9+16) 
18 
19 
20 

+ 
+ 
+ 

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 
Einzahlungen aus Invest.beitr. u. ähnl. Entgelten für Invest.tätigk. 
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 

23 = Einzahlungen aus Invest.tätigk. (Summe aus 18-20) 
25 
26 
28 

- 
- 
- 

Auszahlungen für Baumaßnahmen 
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen 
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 25-28) 
31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus In-

vestitionstätigkeit (Saldo aus 23+30) 
32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe 

aus 17+31) 
35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Fi-

nanzierungstätigkeit  
36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 

Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 32+35) 
 
Im Finanzhaushalt 2020 sind Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 
18.397.200 € sowie Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 18.779.300 € 
enthalten. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes beträgt im Haushaltsplan 
2020 daher 382.100 €.  
 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 2.091.800 € eingeplant, 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.790.500 €. Der veranschlagte Fi-
nanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt daher 2.698.700 €.  
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Dieser Finanzierungsbedarf ist als Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2020 vorge-
sehen.  
 
Investitionen 
 
Im Rahmen von Förderprogrammen (Stadtkernsanierung, Entwicklung Ländlicher 
Raum) werden nicht nur öffentliche Maßnahmen von den Zuschussbehörden gefördert, 
sondern auch private und gewerbliche Vorhaben. 
Folglich trägt die Stadt Bad Herrenalb ihren Anteil zur Stabilisierung und Arbeitsplatzsi-
cherung in Bad Herrenalb und der Umgebung bei. Investitionen in Form von Baumaß-
nahmen, Modernisierungen und Beschaffungen von Anlagevermögen unterstützen das 
breit gefächerte Gewerbe in und um Bad Herrenalb. 
Es wird jedoch auch deutlich, dass die Stadt Bad Herrenalb auch in Zukunft hohe Inves-
titionen zur Modernisierung und Sanierung der öffentlichen Infrastruktur leisten muss. 
Der von der Stadt Bad Herrenalb zu tragende Eigenanteil belastet den städtischen 
Haushalt und somit die Finanzlage der Stadt Bad Herrenalb. 
 
Die wesentlichen Investitionen stellen sich wie folgt dar: 
 
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 

Produkt/ 
Kostenst. 

Bezeichnung Sachkonto Betrag in € 

1111 0000 Umbau Bürgerservice 7871 0000 15.000,00 
1120 0200 Stechuhr - Bauhof 7831 2000 17.000,00 
1122 0000 Erwerb bewgl. Vermögen (Küche Rat-

haus) 
7832 2000 5.000,00 

1124 0025 Remise - bewegl. Vermögen (Sonnense-
gel) 

7831 2000 5.000,00 

1124 0108 Umbau Forsthaus (ehem. Notariat) 7871 0000 80.000,00 
1125 0002 Bauhof – Fahrzeuge (Austausch Schlep-

per, Pritschenbus) 
7831 2000 150.000,00 

1125 0003 Bauhof – Kleingeräte (Austausch Kom-
pressor, Austausch Winterdienstgeräte) 

7831 2000 20.000,00 

 
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur 

Produkt/ 
Kostenst. 

Bezeichnung Sachkonto Betrag in € 

1260 0001 Löschgruppenfahrzeug 8 Abteilung Stadt 
(Zuschuss) 

6811 0000 -160.000,00 

1260 0001 Löschgruppenfahrzeug 8 Abteilung Stadt 7831 2000 60.000,00 
1260 0001 Löschgruppenfahrzeug 10 Abteilung 

Stadt 
7831 2000 350.000,00 

1260 0004 Umbau Feuerlöschteich Bernbach 7872 0000 20.000,00 
1260 0101 Erwerb bewgl. Vermögen (Abt. Her-

renalb) * 
7831 2000 32.000,00 

1260 0102 Erwerb bewgl. Vermögen (Abt. Bern-
bach) * 

7831 2000 32.000,00 

1260 0103 Erwerb bewgl. Vermögen (Abt. Neu-
satz/Rotensol) * 

7831 2000 32.000,00 

2110 0100 Erwerb bewgl. Vermögen ** 7832 2000 22.000,00 
2110 0101 Zukunftsgestaltung Grundschule 7871 0000 10.000,00 
3650 0101 Kiga Bad Herrenalb - bewg. Vermögen 

(Personalschränke wg. Datenschutz) 
7831 2000 3.500,00 

3650 0101 Kiga Bad Herrenalb- bewg. Vermögen *** 7872 0000 9.000,00 
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3650 0101 Kiga Neusatz/Rotensol - bewgl. Vermö-
gen**** 

7831 2000 13.000,00 

3650 0101 Kiga Bernbach - bewgl. Vermögen ***** 7831 2000 9.500,00 
3650 0142 Neubau Kiga Neusatz/Rotensol (Zu-

schuss) 
6817 0000 -1.000.000,00 

3650 0142 Neubau Kiga Neusatz/Rotensol 7832 2000 85.000,00 
3650 0142 Neubau Kiga Neusatz/Rotensol 7871 0000 2.000.000,00 
4180 0101 Erwerb bewgl. Vermögen ****** 7832 2000 108.000,00 
4180 0200 Erweiterung Stromnetz (LED Umstellung 

Rathaus) 
7871 0000 10.000,00 

4180 0300 Beleuchtung Schweizerwiese (Zuschuss) 6811 0000 -86.000,00 
4180 0300 Beleuchtung Schweizerwiese 7831 2000 140.000,00 
4180 0400 Erwerb bewgl. Vermögen (Stühle Wald-

kurhaus) 
7832 2000 20.000,00 

4210 0100 Zuschüsse an örtl. Sportvereine 7818 0000 10.000,00 
4241 0204 Tartanbahn Grundschule (Zuschuss) 6811 0000 -11.400,00 
4241 0204 Tartanbahn Grundschule 7872 0000 38.000,00 
4241 0204 Allwetterplatz Grundschule (Zuschuss) 6811 0000 -21.900,00 
4241 0204 Allwetterplatz Grundschule 7872 0000 73.000,00 
5110 0900 Stadtkernsanierung Stadteingänge (Zu-

schuss) 
6811 0000 -140.000,00 

5110 0900 Stadtkernsanierung Stadteingänge 7873 0000 233.000,00 
5360 0100 Glasfaser Mitverlegung 7872 0000 500.000,00 
5360 0100 Glasfaser Mitverlegung (Zuschuss) 6810 0000 -450.000,00 
5380 0100 Abwasser 7872 0000 5.000,00 
5410 0100 Jägerweg mit Hangsicherung (Er-

schl.beiträge) 
6891 0000 -150.000,00 

5410 0100 Jägerweg mit Hangsicherung 7872 0000 265.000,00 
5460 0100 Öffentliche Parkplätze (Busparkplatz + 

Sanierung sonst. Parkpl.) 
7872 0000 15.000,00 

5460 0200 Fahrradunterstand (an P3) 7871 0000 20.000,00 
5480 0000 Barrierefreie Bushaltestellen 7872 0000 60.000,00 
5480 0000 Wohnmobilstellplätze 7872 0000 20.000,00 
5480 0000 Barrierefreier Bahnhof (Zuschuss) 6818 0000 -37.500,00 
5510 0201 Spielplatz Herrenalb 7831 2000 20.000,00 
5510 0202 Spielplatz Bernbach 7831 2000 2.000,00 
5510 0203 Spielplatz Neusatz 7831 2000 32.000,00 
5510 0204 Spielplatz Rotensol 7831 2000 1.000,00 
5520 0100 Brücken 7871 0000 50.000,00 
5520 0100 Wasserbau Dobelbach (Einnahme) 6817 0000 -35.000,00 
5520 0100 Wasserbau Dobelbach 7872 0000 35.000,00 
5750 0401 Erwerb bewgl. Vermögen (Klosterscheu-

er) 
7832 2000 10.000,00 

 
*Schutzbekleidung (53.000 €), Alarmisierung /Digitalfunk(10.000 €), sonst. Vermögenserwerb (33.000 €), 
aufgeteilt auf die drei Abteilungen.   
** Teppichboden und Schulmöbel  
***Sonnensegel und Masten (3.500 €) sowie Tiefbau (5.500 €) 
****Personalschränke wg. Datenschutz (1.500 €), Ausstattung Gruppenraum (10.000 €) 
*****Personalschränke wg. Datenschutz (1.500 €), Ersatzbesch. Spielgerät (8.000 €) 
******Tische u. Stühle (50.000 €), Tagungstechnik (58.000 €) 
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5. Schulden und Vermögen 
 
Schuldenstände zum 31.12.: 
 

Jahr Haushalt Tourismus Gartenschau Gesamt Gesamt 
pro Ew Einwohn. 

2000     7.700.111 €    1.132.673 €        8.832.784 €        1.211 €  7.296 
2001     7.519.440 €    1.071.801 €        8.591.241 €        1.169 €  7.350 
2002     7.745.507 €    1.015.508 €        8.761.015 €        1.189 €  7.369 
2003     7.989.452 €       955.727 €        8.945.179 €        1.223 €  7.315 
2004     7.024.881 €       994.000 €        8.018.881 €        1.102 €  7.276 
2005     7.617.454 €          7.617.454 €        1.036 €  7.356 
2006     7.403.184 €          7.403.184 €            985 €  7.519 
2007     7.965.217 €          7.965.217 €        1.064 €  7.489 
2008     7.751.965 €          7.751.965 €        1.045 €  7.417 
2009     7.542.284 €          7.542.284 €        1.019 €  7.402 
2010     8.528.540 €          8.528.540 €        1.158 €  7.365 
2011     9.059.818 €          9.059.818 €        1.268 €  7.147 
2012   10.645.389 €        10.645.389 €        1.485 €  7.169 
2013   15.127.780 €        15.127.780 €        2.094 €  7.223 
2014   16.213.000 €        16.213.000 €        2.219 €  7.308 
2015   21.307.831 €         117.000 €    21.424.831 €        2.898 €  7.394 
2016   24.152.449 €         115.120 €    24.267.569 €        3.231 €  7.512 
2017   27.419.957 €         654.880 €    28.074.837 €        3.652 €  7.687 
2018   29.099.307 €         654.880 €    29.754.187 €        3.811 €  7.807 
2019   28.699.634 €        28.699.634 €       3.622 €  7.924 
2020   30.698.334 €     30.698.334 €       3.835 € 8.005 
 
2004/2005 übernahm die Stadt sämtliche Schulden der Kurverwaltung, heute „Touristik 
Bad Herrenalb“, auf Grund einer organisatorischen Umstrukturierung. 
 
Der  Eigenbetrieb „Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb“ ist seit 2005 schul-
denfrei. 
 
Der Eigenbetrieb Gartenschau wird rückwirkend zum 31.12.2019 aufgelöst. Die Schul-
den gingen bereits in 2019 auf den Kernhaushalt über. 
 
Die Kreditaufnahme 2020 von 2,698 Mio. € ist zur Finanzierung der Investitionen ge-
plant. Die bereits aufgenommenen Kredite für das Baugebiet Rennberg wurde in den 
letzten Jahren in den Haushalt überführt und abgezahlt. Das Baugebiet Rennberg ist 
somit „schuldenfrei“. 
Die geplante Kreditaufnahme 2019 in Höhe von 2,59 Mio. € musste nicht in Anspruch 
genommen werden. 2019 wurden keine neuen Kredite aufgenommen. 
 
Nach der vorgesehenen regulären Tilgung in Höhe von ca. 700 T€ und einer Kreditauf-
nahme für Investition, erhöht sich der Gesamtschuldenstand 2020 auf ca. 30,6 Mio. €.  
 
Dies entsprich einer Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Bad Herrenalb inkl. Eigenbetrie-
be  von ca. 3.835 €.  
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Tilgung 
 

 
 
Die reguläre Tilgung (700.000 €) wird kontinuierlich fortgeführt. 
 
Mögliche Umschuldungen und Sondertilgungen werden wahrgenommen, um die Schul-
den weiter zu senken und die Tilgungsbelastung für den öffentlichen Haushalt zu 
schmälern.  
 
 
6. Verpflichtungsermächtigungen 
 
Es wurden 2020 keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. 
 
 
7. Mittelfristige Finanzplanung  
 
Die bis in das Jahr 2024 reichende Finanzplanung wurde nach den Empfehlungen des 
Haushaltserlasses und nach eigenen Berechnungen und Schätzungen erstellt. Als 
Grundlage wurden unter anderem auch die aktuellen Steuerschätzungen, die Presse-
mitteilungen der Bundes- und Landesregierungen, die Auskünfte des Gemeindetages 
berücksichtigt. 
 
Die Mittelfristige Finanzplanung wird im Wesentlichen durch Sanierung und Investitio-
nen in die Infrastruktur dominiert. Hieraus ergeben sich die größten Ausgaben- und 
Einnahmenpositionen. Um dieses Projekte durchführen zu können ist es unumgänglich 
den Ergebnishaushalt zu entlasten. Nur so können die Finanzmittel zur Bewältigung der 
Projekte bereitgestellt werden. Insbesondere die Verlustzuweisungen an die Stadtwerke 
Bad Herrenalb GmbH (Thermalbad, Freibad) sind zu reduzieren. Kreditaufnahmen in 
diesem Zusammenhang werden notwendig. 
Für die Folgejahre bis 2023 wurden u.a. folgende größere Investitionen in die Mittelfris-
tige Finanzplanung mitaufgenommen: 
 

- Bauhof: Ersatzbeschaffung Silo 35.000 € (2022) 
- Bauhof: Pritschenbus 20.000 € (2021) 
- Neubau Kindergarten Bernbach: 1.400.000 € (2023)  1.000.000 € (2024) 
- Neubau Kindergarten Rotensol/Neusatz: 2.300.000 € (2021) 
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- Neubau Feuerwehrgerätehaus: 450.000 € (jew. 2021+2022) 
- Teichfolie Bronnenwiesenhalle 25.000 € (2021) 
- Wohnmobilstellplätze 60.000 € (jew. 2021+2022) 
- Brückensanierungen 50.000 € (jew. 2021, 2022, 2023, 2024) 
- Spielplatz Kloster Bad Herrenalb 15.000 € (2021) 
- Abwasserkanalherstellung Schielbergerstr. 612.000 € (2021) 
- Friedhofskonzept Bernbach 44.000 € (2021) 40.000 € (2022) 
- Friedhofskonzept Neusatz 60.000 € (2022) 51.000 € (2023) 
- Friedhofskonzept Rotensol 66.000 € (2023) 70.000 € (2024) 
- Friedhofskonzept Herrenalb 333.000 (2021) 438.000 [2022) 

 
Viele Investitionen können ohne entsprechende Fördergelder nicht umgesetzt werden. 
Die Verwaltung hat diese rechtzeitig zu beantragen, da die Umsetzung sonst nicht be-
gonnen werden kann.  
 
 
8. Eigenbetrieb Touristik Bad Herrenalb 
 
Der Eigenbetrieb „Kur- und Badeverwaltung Bad Herrenalb“ wurde im Jahr 2010 um-
strukturiert und hat in diesem Rahmen die Bezeichnung „Kur; Kultur; Tourismus und 
Marketing Bad Herrenalb“ erhalten. Ab dem 01.01.2015 wurde die Bezeichnung des 
Eigenbetriebs auf „Touristik Bad Herrenalb“ geändert. Ab dem Jahr 2018 wurde der Ei-
genbetrieb auf „Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb“ umbenannt. 
 
Der Wirtschaftsplan 2020 befindet sich als Anlage zum Kernhaushalt 2020 der Stadt 
Bad Herrenalb im Anhang des Haushaltsplanes. 
  



9. Schlussbetrachtung 

Wie auch schon in den vergangenen Haushalten wird eindeutig und unmissverständlich 
klar, dass ohne einen wirtschaftlichen und langfristig tragfähigen Ergebnishaushalt kei
nerlei Spielräume außerhalb der von der Stadt Bad Herrenalb wahrzunehmenden 
Pflichtaufgaben bestehen. 

Nach § 77 (1) Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde 
ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer 
Aufgaben gesichert ist. Nach § 80 (2) GemO besteht die Pflicht zum Haushaltsaus
g!eich. Sind diese Ziele gefährdet oder können nachhaltig nicht erreicht werden, so ist 
die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes anzustreben. Bad Herrenalb hat auf 
dieser Grundlage ein Haushaltssicherungskonzept erstellt (Oktober 2012). Dieses wird 
kontinuierlich fortgeschrieben und ist zwingend an die noch anstehenden Entwicklungen 
der Stadtentwicklung 2030 anzupassen. Das Haushaltssicherungskonzept wurde um 
Ziele und Leitgedanken ergänzt und wird ab 2019 unter dem Begriff "Leitgedanken und 
Ziele" geführt. 

Neue Herausforderungen (z.B. Kindergarten, Schule, Mobilfunk!Breitband, Entwicklung 
Wohngebiete, Brücken) kommen zu bereits Bestehenden (z.B. Stabilisierung der Per
sonalkosten, 'Reduzierung der Betriebskosten, Straßensanierung, Abwasser Fuhrpark, 
Mobilität) hinzu. 

Nachhaltige Lösungen zu einem wirtschaftlichen Ergebnishaushalt sind notwendig. Eine 
konsequente Haushaltsdisziplin ist unumgänglich. 

Sollten die Bestrebungen in Richtung Wirtschaftlichkeit und Prioritätensetzung unter
bleiben, ist der Haushaltsausgleich gefährdet und Investitionen im Finanzhaushalt nicht 
finanzierbar. 

Eine Besserung der Lage e.rgibt sich in den kommenden Jahren nur, wenn die in dem 
Haushaltssicherungskonzept angedachten Konsolidierungsmaßnahmen und die lang
fristige Stadtentwicklung engagiert und konsequent von allen Beteiligten angegangen 

undrtwerden v// 

Klaus Hoffmann 
Bürgermeister 

Albert Wilhelm 
Stadtkämmerer 
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FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES 

des Eigenbetriebs 

Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb 

für das Wirtschaftsjahr 2020 

Aufgrund der §§ 3 und 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes, der §§ 1 bis 4 der 
Eigenbetriebsverordnung sowie der§§ 87, 88, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden
Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 29.07.2020 
den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb für 
das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt: 

§ 1 
Wirtschaftsplan 

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgestellt: 

im Erfolgsplan mit Erträgen i.H.v. auf 
mit Aufwendungen i.H.v. auf 

im Vermögensplan mit Einnahmen i.H.v. auf 
mit Ausgaben i.H.v. auf 

§2 
Kredite 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
(Kreditermächtigungen) wird auf 
festgesetzt. 

§3 
Kassenkreditermächtigung 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 

§4 
Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
festgesetzt. 

Bad t a lb, den 29.07.2020 

Klaus Hoffmann 
Bürgermeister 

707.000 € 
1.049.700€ 

348.500€ 
748.200 € 

0€ 

500.000 € 

0€ 

























jSchlussbetrachtung 

Ziel des Eigenbetriebs "Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb" und der Stadt 
Bad Herrenalb sollte es sein, die Wirtschaftlichkeit zu steigern. So kann zur Entlas
tung der immer noch angespannte Haushaltslage der Stadt Bad Herrenalb beigetra
gen werden und auch in der Zukunft anstehenden Investitionen umgesetzt und den 
Schwankungen der Konjunktur gelassener entgegengesehen werden. 

Der Wirtschaftsplan ist seit dem Jahr 2010 von der Umsetzung des erstellten Tou
rismuskonzeptes geprägt. Strukturelle Maßnahmen werden laufenden umgesetzt und 
unerlässliche Leitlinien zur Wirtschaftlichkeit erarbeitet. Ein wesentlicher Kernpunkt 
bildet hier der Bereich Marketing, Produktgestaltung, Vertrieb und Veranstaltungen 
welcher zu optimieren gilt. 
Durch die Erstellung eines touristischen Marketing- und Sponsoringkonzeptes, Aus
weitung der Online-Buchbarkeit, aktiver Umgang mit Facebock und Einrichtung einer 
Webcam konnten weitere wichtige Signale gesetzt werden. Die verstärkte Interkom
munale Zusammenarbeit im Bereich Tourismus wird durch den Beitritt zu Albtal Plus 
e.V. und der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald unterstrichen. Bad Herrenalb 
kann ohne professionelle Partner langfristig keinen Tourismus aufrechterhalten. 
Partnerschaften sind daraufhin regelmäßig zu überprüfen. Der Gast erwartet eine 
Tourismusregion und möchte eine Vielzahl an Angeboten wahrnehmen. Eine Ge
meinde allein ist nicht mehr im Stande diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Ob 
und inwieweit die Mitgliedschaft in zwei Tourismusgemeinschaften langfristig für Bad 
Herrenalb finanzierbar tragbar ist, muss geprüft werden. 

Die Stadt Bad Herrenalb strebt im Rahmen des Tourismus und Stadtmarketings eine 
weitergehende Optimierung an. Hierzu wurde Bad Herrenalb Pilotpartner des Landes 
Baden Württemberg im Bereich nachhaltiger Tourismus und Elektromobilität Eine 
Ausrüstung von Bad Herrenalb mit öffentlichem WLAN ist abgeschlossen. Die Stadt 
Bad Herrenalb hat eine sehr erfolgreiche Gartenschau 2017 präsentiert deren positi
ve Effekte weiter auszubauen und weiterzuführen sind. Aus diesem Grund ist Tou
rismus und Stadtmarketing sowie eine professionelle Presse- und Öffentlichkeitsar
beit auszubauen. 

ln diesem Zusammenhang ist es sehr erfreulich mit welchem Engagement einige 
Bad Herrenalb Akteure ihre Qualitätsoffensive und Beteiligung vorantreiben und 
dadurch deutliche Erfolge zu verzeichnen haben. 

Klaus Hoffmann 
Bürgermeister 

Albert Wilhelm 
Stadtkämmerer 
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